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Geschäftsführung:

 
 
 
Tagesordnungspunkt 1.7 
 

Amateurfunkdienst und Amateurfunkdienst über Satelliten 
 

 

 

Es wird für die WRC-03 in Betracht gezogen, unter TOP 1.7 Artikel S25.5 der VO-

Funk zu ändern. Die AGZ e.V. tritt dabei für die folgenden Dinge ein: 

 

• In Zukunft soll im Amateurfunkdienst auf eine verpflichtende Prüfung in ma-

nueller Morsetelegraphie für die Kurzwellennutzung gänzlich und ersatzlos 

verzichtet werden. S25.5 ist entsprechend abzufassen. 

 

• Die Bundesregierung bzw. die deutsche Delegation zur WRC-03 möge die Ini-

tiative ergreifen und diese Position auf internationaler Ebene in die Vorberei-

tungen zur WRC-03 einbringen. 

 

• Die Bundesregierung bzw. die deutsche Delegation zur WRC-03 möge 

schließlich auf der Tagung in diesem Sinne abstimmen. 

 

Die Begründung entnehmen Sie bitte unserem ebenfalls verteilten Telegraphie-

Statement aus 1998. 

 


